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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

'1116 lAB 

1989 -11- 2 1 
zu 'I21{,/J 

Dr. MUller und Genossen vom 19. September 1989, 

Nr. 4216/J-NR/1989, "Erlassung einer Geschwindig-

keitsbeschränkung (Tempo 100) auf der Autobahn 

im Bereich Vomp" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

"Sind in der Zwischenzeit die angeforderten Stellungnahmen 

eingelangt? Wenn nein, warum nicht?" 

"Wenn ja: Welche Aussagen werden darin getroffen'?" 

Mit Schreiben vom 31.5.1989 hat das Amt der Tiroler Landes­

regierung, Abt. IIb2, die Stellungnahmen der Landesbau­

direktion, Abt. Verkehrstechnik, zur gefälligen Kenntnis-' 

nahme vorgelegt. In dieser wird zum Antrag auf Erlassung 

einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Inntalautobahn 

A 12 im Bereich von Vomp folgendes ausgefUhrt: 

Im Gemeindegebiet Vomp sind sämtliche Wohnobjekte entlang der 

A 12 durch Lärmschutzmaßnahmen vor dem Verkehrslärm ge­

schlitzt, ausgenommen ist lediglich das Stift Fiecht sowie das 

Gebiet im Bereich Vomperbach. FUr letzteres ist ebenfalls ein 

baulicher Lärmschutz an der A 12 vorgesehen. Straßenseitige 

Lärmschutzmaßnahmen bestehen entlang der nördlichen 

Richtungsfahrbahn von km 50.590 bis km 51,720 und an der sUd­

lichen Richtungsfahrbahn bzw. der Autobahnstation Vamp von km 

50,370 bis km 51,170. 
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Der Immissionspagel im Stift Fiacht Ij.~gt - jß nRell Stockwerk 

- zwischen 57 dB und 64 dB in der Nacht. Ansonsten wird der 

Grenzwert von 55 dB in der Nacht nicht Uberschritten. 

Im Gemeindegebiet Vomp wurde bei einem Wohnobjekt wegen der 

Hanglage des Ortes gegenUber der A 12 eine Nachmessung durch­

gefUhrt. die den ursprUnglich im Zuge der Dimensionierung der 

Lärmschutzwand berechneten Immissionspegel von 54 dB in der 

Nacht voll bestätigte. 

Weiters darf ich noch darauf hinweisen, daß im Bereich Vomp 

an der A 12 heuer noch ein Drainasphalt (nFIUsterasphalt") 

aufgebracht wird, sodaß der energieäquivalente Dauerschall­

pegel infolge Verkehrslärm zusätzlich um rund 3 dB verringert 

werden Hird. 

Hinsichtlich Lärmbelästigung in der Nacht wird auch noch auf 

den derzeit laufenden Versuch mit Tempo 60 km/h fUr LKW 

hingewiesen. Sollte in Vomp zu den bereits errichteten bzw. 

noch vorgesehenen Lärmschutzmaßnahmen eine Geschwindig­

keitsbeschränkung aus LärmschutzgrUnden verordnet werden, 

mUßten im Hinblick auf Gleichbehandlung eine große Zahl 

weiterer Autobahnabschnitte eine Geschwindigkeitsbeschränkung 

zugestanden erhalten. Unter BerUcksichtigung der oa. GrUnde -

nicht zuletzt auch wegen der derzeit verkehrsbedingten 

Uberlegungen zur Verringerung der verkehrs bedingten Emission 

(Tempo 60 fUr LKW, Nachtfahrverbot ausgenommen lärmarme LKW) 

- erscheint zur Zeit die beantragte Geschwindigkeitsbe­

schränkung nicht erforderlich. 

Mit Schreiben vom 2.10.1989 hat mein Ressort ein Ersuchen um 

Stellungnahme beim Bundesministerium fUr wirtschaftliche 

Angelegenheiten in Erinnerung gebracht. jedoch bisher keine 

Antwort erhalten. 
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Zu den Fraqftn 3_\J.n_cL. __ 4_;.. 
"Sind die von Ihnen in der oa. Anfragebeantwortung (Fragen 3 

und 4) als erforderlich erachteten Untersuchungen bereits 

durchgefUhrt ~'1Orden? Wenn ja I mi t welchem Ergebnis?" 

"Wann ist mit der Erlassung der vom Vomper Gemeinderat und 

de& Komitees Vomp zur Rettung des Lebensraumes Tirol 

initiierten Geschwindigkeitsbeschränkung zu rechnen'?" 

Mit Schreiben vom 2.10.1989 hat mein Ressort das Amt der 

Tiroler Landesregierung von der gegenständlichen parlament­

arischen Anfrage in Kenntnis gesetzt und ersucht,die ob­

genannte Stellungnahme zu UberprUfen, ob inzwischen eine 

Änderung der Verkehrsverhältnisse bzw. der Lärmbelästigung 

eingetreten ist. 

Obzwar auch diese neuerliche UberprUfung durch das Amt der 

Tiroler Landesregierung noch aussteht, habe ich aufgrund der 

bisherigen versuchsweisen EinfUhrung von Tempo 60 fUr LKW auf 

der Inntal- und Brennerautobahn während der Nachtstunden zwei 

Verordnungen erlassen, durch die der Transitverkehr wesent­

lich beschränkt und eine Verbesserung der Verkehrs- und 

Umweltsituation im Sinne der Anrainer von Transitrouten 

. erreicht wird. 

Mit Verordnung vom 2.11.1989 'sind auf bestimmten Autobahnen 

zur Nachtzeit (darunter auch auf der Inntalautobahn A 12) in 

der Zeit von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr fUr die Lenker von LKW 

mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 

7,5 teine Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h , fUr 

Lenker von Omnibussen von 90 km/h sowie fUr Lenker der 

Ubrigen Kraftfahrzeuge eine Beschränkung von 110 km/h, 

erlassen worden. Diese Verordnung tritt mit 1. Dezember 1989, 

22.00 Uhr in Kraft. 
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Mit einer weiteren Verordnung mit gleichem Datum ist auf 

diesen bestimmten Autobahnen ein Nachtfahrverbot fUr Last­

kraftfahrzeuge ausgenommen unter anderem "lärmarme Kraft­

fahrzeuge" erlassen v'1orden. 

Wien, am Ag. November 1989 

.'~ . .,..~ - ..... 
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